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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

10.04.1997 

Geschäftszahl 

94/15/0211 

Rechtssatz 

Notwendiges Privatvermögen wird nicht schon deshalb zu Betriebsvermögen, weil es der Besicherung von 
Betriebsschulden dient. 


